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Verstößt derAufsichtsrat gegen sei-
ne Aufsichtspflicht, bspw. indem er
die Geschäftsführung trotz Über-
schuldung der GmbH nicht anhält,
den gebotenen Insolvenzantrag zu
stellen,machensichdieverantwort-
lichen Aufsichtsratsmitglieder den
geschädigten Gläubigern gegen-
über schadensersatzpflichtig.

Nach § 46 Nr. 8 GmbHG bedarf es
grundsätzlich eines Beschlusses der
Gesellschafter-Versammlung, wenn
die Gesellschaft Ansprüche gegen
ihren Geschäftsführer geltend ma-
chen will. Diese Vorschrift ist nach
Meinung des BGH dann nicht an-
wendbar,wennüberdasVermögen
der Gesellschaft das Insolvenzver-
fahren eröffnet wurde. Das bedeu-
tet, dass mit der Eröffnung des
Insolvenzverfahrens die Interessen
derGesellschafter nichtmehr zube-
rücksichtigen sind. Die Ansprüche
der Gläubiger macht der Insolvenz-
verwalter gleichwohl geltend.

Argumente für die persönliche
D&O-Versicherung

Da die Gesellschaft Versicherungs-
nehmer ist, liegen nicht automatisch
die Versicherungsbedingungen und
Vertragsinhalte dem versicherten
Personenkreis vor. Tritt der Scha-
densfall erst nach Beendigung des
eigenen Mandats auf, ist beispiels-
weise der Geschäftsführer nicht
mehr Herr des Verfahrens. Er kann
Fehlentscheidungen nicht mehr
korrigieren, modifizieren oder an-
ders reflektieren. Sind mehrere
Schäden zu regulieren, müssen sie

alle aus der Versicherungssumme
bezahltwerden. Ist die erste Pflicht-
verletzung erfolgreich abgewehrt
worden, steht während der gesam-
tenNachmeldefristnurnochdieun-
verbrauchte Versicherungssumme
zurVerfügung.DaderKreisderVer-
sicherten sehrgroß ist, kann sichder
Versicherungsschutz für den Einzel-
nen stark reduzieren. Wurde der
D&O Vertrag ohne lückenlosen An-
schlussvertrag gekündigt, besteht
optional keine adäquate Rück-
wärtsversicherung mehr. Beendet
ein Insolvenzverwalter den D&O-

Vertrag oder kommt es zur Nicht-
zahlung der Prämie, entfällt der
Versicherungsschutz. >>

ZumAutor:

Marcus H. Rexfort ist Inhaber des
Rheinisches Versicherungskontors
in Ratingen. Neben der Versicher-
ung von klinischen Studien berät er
Auftragsforscher zu deren betrieb-
lichen Risikoabsicherung.

Website:

(www.medizinische-forschung.info)

Verstoß-Prinzip

NachdemVerstoß-Prinzip gilt der
Versicherungsfall mit dem Zeit-
punkt des haftungsrelevanten
Verhaltens des Versicherten, das
später zumSchaden führt, als ein-
getreten. Versicherungsschutz
besteht also nur, wenn der Ver-
stoß während der materiellen
Versicherungsdauer erfolgt.
Der Vorteil des Verstoß-Prinzips
liegt darin, dass innerhalb der
Nachmeldefristen−auchnachBe-
endigung der Vertragslaufzeit −
Versicherungsschutz besteht.
Der Nachteil des Verstoß-Prinzips
besteht in der zusätzlichen und
beitragsrelevanten Rückwärtsver-
sicherung für einen genau defi-
nierten Zeitraum.

Claims-Made-Prinzip

Nach dem Claims-Made-Prinzip
gilt der Versicherungsfall zu dem
Zeitpunkt als eingetreten, zudem
der Geschädigte Schadensersatz-
ansprüche gegen den Versiche-
rungsnehmer erhebt.
Versicherungsschutz besteht also
nur, wenn die Anspruchserhe-
bung während der materiellen
Versicherungsdauer erfolgt.
Der Vorteil des Claims Made Prin-
zip liegt darin, dass eine unbe-
grenzte Rückwärtsdeckung wäh-
rend der Vertragslaufzeit be-
steht, sofern die Versicherungs-
bedingungen keine Einschränk-
ungen enthalten. Der Nachteil

des Claims-Made-Prinzips besteht
in der fehlenden Nachhaftung,
wennder Vertrag beendet ist.

Haftung aus Life-Science-Risiken − Teil 3:
Die D&OVersicherung
Marcus Hans Rexfort

Vorstände, GmbH-Geschäftsführer, leitende Angestellte und Aufsichtsräte sehen sich einem enormen Haftungsri-

siko gegenüber. Sie haften ihrem Unternehmen und Dritten gegenüber unbegrenzt: 1. Mit ihrem Privatvermögen,

2. Bei Umkehr der Beweislast und 3. gesamtschuldnerisch. Eine Haftungsbegrenzung ist nicht möglich.

Der Versicherungsfall nach demVerstoß-Prinzip
versus Claims-Made-Prinzip
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Sichern Sie sich bis zu 4 CME-Punkte:
• Schnell und einfach registrieren auf cme.mgo-fachverlage.de
• Auswahl Ihrer CME-Fortbildung

• Fragebogen ausfüllen und abschicken

Weitere Vorteile:
• Vielfältige Fortbildungsthemen und Fachgebiete

• Gesicherte Übertragung Ihrer Punkte an die Bundesärztekammer

• Zertifikat zur bestandenen Fortbildung per E-Mail

Überzeugt?  

Dann melden Sie sich jetzt an und profitieren Sie von der neuen  

Online-Plattform!

Neben allen Artikeln aus CMExtra finden Sie noch zertifizierte  

Artikel zu folgenden Fachbereichen:

• Innere Medizin

• Gynäkologie

• Orthopädie

• Allgemeinmedizin

• Chirurgie

• Pädiatrie
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Mediengruppe Oberfranken – 

Fachverlage GmbH & Co. KG

E.-C.-Baumann-Str. 5  ∙  95326 Kulmbach

Tel. 09221 / 949-311

Fax 09221 / 949-377

bfv.vertrieb@mgo-fachverlage.de

Korrespondenzadresse:
RhVk – Rheinisches
Versicherungskontor e.K.,
Josef-Schappe-Str. 21,
40882 Ratingen,
Tel.: + 49 (0) 2102-709077,
Fax: + 49 (0) 2102-709076,
E-Mail:mail@rhvk.info
Internet:www.rhvk.info

Versicherungsnehmer ist versi-

cherte Person − individuelle unter-

nehmensunabhängige, personen-

bezogene Berufshaftpflichtversi-

cherungnach demVerstoß-Prinzip

– Echte Verstoß-Deckung

– Die Versicherungssumme steht

für jedes Jahr, in dem eine

Pflichtverletzung begangen

wurde, separat zur Verfügung

– UnabhängigvonAufsichtsrat&

Co.

– Manager können ihren Versi-

cherungsschutz eigenständig

abschließen und sind völlig un-

abhängig von ihrem Arbeitge-

ber

– Nachmeldefrist unbegrenzt

undunverfallbar

– Kündigungsverzicht bei Scha-

den oder Insolvenz

– Freie Anwaltswahl

Versicherungsnehmer ist Unter-

nehmen – erfasst alle Organe und

leitende Angestellte einer Gesell-

schaft nach dem Claims-Made-

Prinzip.

– Echte Rückwärtsdeckung wäh-

rend der Vertragslaufzeit

– Abwehrschutz bereits vor Ein-

tritt des Versicherungsfalls

– Mitversicherung von Tochter-

undneuhinzukommendenUn-

ternehmen

– Aktiver Rechtsschutz zur Wah-

rung von Persönlichkeitsrech-

ten

– Mitversicherung von ODL-

Mandaten (outside director-

ship liability)

– Kündigungsverzicht bei Scha-

den oder Insolvenz

– Mehrkostenersatz aufgrund

vonReputationsschaden

Gestaltungsoptionen


